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Die Eingliederung der Flüchtlingsbauern 
in die finnische Landwirtschaft

Dr. W olf von Arnim, Kiel

F innland ist kein Agrarland im üblichen Sinne, 
sondern ein W aldbauernland. Auf jeden Hof — 

klein- und mittelbäuerliche Betriebe herrschen bei 
weitem vor — entfällt im allgemeinen 3—5mal so viel 
Wald- wie Ackerfläche. Zwischen Land- und Forst
wirtschaft besteht daher ein enger Zusammenhang. 
Die Bauern arbeiten im W inter größtenteils in der 

: Holzindustrie, die wiederum der wichtigste Erwerbs- 
' zweig der finnischen Volkswirtschaft überhaupt ist.
: Finnland ist das nördlichste ackerbautreibende Land 

der Welt. Die Vegetationsperiode beträgt in Süd- 
; finnland 200, in Nord-Lappland jedoch nur 120 Tage.
: Daher lassen sich im Ackerbau ausgesprochene Klima- 
; Z o n e n  unterscheiden, wobei nach Norden hin der 
I Getreidebau immer mehr dem natürlichen Grasland 
■' und Feldfutterbau Platz macht. M ehr als die Hälfte 
rd e r  landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland, vor- 
1 nehmlich Weiden und W iesen zur Heugewinnung. 
1 Ein Drittel wird mit Getreide, insbesondere Hafer 
1 und Roggen, bebaut; Hackfrüchte und Brache machen 
in u r  je 5 “/o aus. — Die Erträge bleiben naturgemäß 
1 hinter denen in M itteleuropa zurück und liegen bei 
(Getreide um 16 dz je  Hektar. W enn auch der Boden- 
lleistung durch das Klima recht enge Grenzen gesetzt 
! sind, so liegen doch besonders in Südfinnland in 
«einer Steigerung des Handelsdüngerverbrauchs, der 
jz . B. für Stickstoff nur 6 kg je  ha landwirtschaftliche 
INutzfläche beträgt, noch erhebliche Reserven, die in 
^Anbetracht der stark zunehmenden Bevölkerung und 
cder erheblichen G ebietsabtretungen zu erschließen 
E S in d . Die einheimische Brotgetreideerzeugung reicht 
mämlich nur zu 50 Vo zur Bedarfsdeckung aus, da der 
IFuttergetreideanbau, ähnlich wie in Dänemark, immer 
rmehr an Bedeutung gewinnt.
EDas Schwergewicht der finnischen Landwirtschaft 
llieg t auf der Viehwirtschaft, und zwar insbesondere 
cder Milchviehhaltung. Vor dem Kriege entfielen 
eetwa 10“/o der finnischen Gesamtausfuhr auf Vieh- 
pprodukte, insbesondere Butter, Eier und Käse, für 
ddie Deutschland lange Zeit der wichtigste Käufer war. 
EDiese Ausfuhren sind inzwischen ganz erheblich 
zzusammengeschrumpft; doch ist damit zu rechnen, 
ddaß die anhaltenden Anstrengungen zur Steigerung 
dder landwirtschaftlichen Erzeugung bald w ieder zu 
nnennenswerten Exporten von Viehprodukten, insbe- 
ssondere Käse, führen werden.
M.ls besonderer Nutzungszweig der finnischen Vieh- 
zzucht ist die Rentierwirtschaft mit etwa 200 000 Stück
  gegenüber 1,5 Mill. Stück Rindvieh und etwa
4400 000 Schweinen — hervorzuheben. Rentierfleisch 
uund -häute bilden die Haupteinnahmen der Bevölke- 
nrung in den weiten subarktischen Gebieten Lapplands 
uund Nordfinnlands.

W ie in Schweden und Dänemark so zeichnet sich 
auch die Landwirtschaft Finnlands durch ein w eit
verzweigtes, gut funktionierendes Genossenschafts
wesen aus. Vor allem sind die Absatz- und Bezugs
genossenschaften, also Meiereien, Schlachtereien, 
Eierverwertungs- sowie Futter- und Düngemittel
bezugsgenossenschaften zu nennen; desgleichen be
stehen auch genossenschaftliche Darlehnskassen.

LANDAUFBRINGÜNG 
In jüngster Zeit hat die Landwirtschaft Finnlands durch 
die erfolgreiche Eingliederung Hunderttausender von 
Flüchtlingen unser besonderes Interesse gewonnen. Im 
Friedensvertrag mit Rußland w aren Finnland 1944 
nicht nur hohe Reparationsleistungen (300 Mill. S), 
sondern auch beachtliche Gebietsabtretungen auferlegt 
worden {Ostkarelien, Petsamo, Salla). H ierunter be
fanden sich industriell wie auch landwirtschaftlich be
sonders wertvolle Gebiete, die insgesamt 10 “/o des 
finnischen Territoriums ausmachten. Von den fast 
*/2 Mill. Einwohnern dieser verlorenen Landstriche, die 
11 “/o der Gesamtbevölkerung entsprechen, w aren weit 
über 200 000 landwirtschaftliche Berufszugehörige (dar
unter 34 000 selbständige Bauern), die es nun in Rest- 
Finnland wieder unterzubringen galt. Man w ar sich in 
Finnland von voriiherein darüber im klaren, daß die 
Seßhaftmachung der heim atvertriebenen Bevölkerung 
nicht nur die wirksamste Waffe gegen Bolsdiewisie- 
rung war, sondern nach dem gemeinsam verlorenen 
Kriege auch eine nationale Verpflichtung darstellte. 
Im Gegensatz zu den verschiedenen Bodenreform
gesetzen im Nachkriegsdeutschland, die sehr viel mehr 
von politischen Gesichtspunkten als von ökonomischen 
Erwägungen getragen waren, legte man in Finnland 
größten W ert darauf, die Lebensfähigkeit der land
abgebenden sowie der neu zu errichtenden Betriebe 
zu gewährleisten und zu einer für alle Teile befriedi
genden Lösung zu kommen.
W ertvolle Vorarbeiten für die Umsiedlung der ver
drängten Agrarbevölkerung waren bereits nach dem 
russisch-finnischen W interkrieg 1940 geleistet worden, 
als Karellen schon einmal an die Russen gefallen war, 
bis es dann von 1941—1944 w ieder befreit und damit 
die begonnene Umsiedlung rückgängig gemacht wurde. 
So konnten im Jahre 1945 dank der intakt gebliebenen 
Verwaltung sowie der fortbestehenden Souveränität 
Finnlands grundlegende Gesetze im Zusammenhang 
mit einem gut vorbereiteten Kolonisationsplan er
lassen und mit der systematischen Eingliederung der 
Flüchtlinge begonnen werden. Es wurde hierbei auch 
auf die Erhaltung der früheren gemeindlichen Zu
sammensetzung in den Aufnahmegebieten weitgehend 
Rücksicht genommen. Die Nachbarschafts- und Ver-
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wandtenhilfe ist in Finnland audi heute noch ein 
soziales Grundgesetz, und dieses hat in erheblichem 
Maße dazu beigetragen, die schweren Umsiedlungs
und Kolonistenjahre zu überwinden.
W ie anfangs schon erwähnt, ist Finnland ein aus
gesprochenes Kleinbauernland. Großgrundbesitz stand 
nur in sehr geringem Umfang für Siedlungszwecke zur 
Verfügung. Deshalb — und auch, um die Diffamierung 
eines bestimmten Standes zu vermeiden — führte man 
eine p r o g r e s s i v e  L a n d a b g a b e  durch, zu der 
alle Landeigentümer mit über 25 ha landwirtschaft
licher Nutzfläche herangezogen wurden und die sich 
von 10 “/o bei Kleinbetrieben bis auf 80 “/» als M axi
mum bei großen Gütern steigerte.

Die progressive Landabgabe in Finnland zum Zwecke 
der Flüchtlingseingliederung

Zusätziidies
fi-j. . P rozentsa tz Landabgabesoll Landabgabesoll

A bgabepfhd iliger A btretung  bei d e r  für den  d ie  unter-
Jandw irtsdiaftl. bei d e r  untersten  G renze s te  G renze über-

Besitz u n te rsten  G renze (in ha) schreitenden T eil
(in o/o)

25—  35 ha 
35—  50 h a  
50— 100 h a  

100—200 h a  
200—400 h a  
400—800 h a  
ü b e r  800 h a

10
20
30
45
60
70
80

2,5
7.0

15.0
45.0 

120,0 
280,0 
640,0

45
53
60
75
80
90
90

Sofern zwei und mehr Kinder vorhanden sind, bleiben 
für die ersten zwei Kinder darüber hinaus 15 ha und 
für jedes weitere Kind T-h ha abgabefrei. In der 
Praxis wurden also im allgemeinen erst Höfe von 
40 ha zur Landabgabe herangezogen.
Bevor man jedoch bei der Landbeschaffung an den gut 
bewirtschafteten Privatbesitz heranging, wurden alle 
sonstigen Möglichkeiten erschöpft, und zwar gehörten 
zu den p r i m ä r e n  L a n d l i e f e r a n t e n :

1. Staatsländereien (etwa Vs des Gesamtareals),
2. schlecht bewirtschafteter Privatbesitz,
3. Besitz von Bodenspekulanten und Nichtland

wirten,
4. Landbesitz der Kirche, von Stiftungen usw.

Diese Kategorisierung bewirkte, daß tatsächlich nur 
knapp 20 V» des gesamten Bodenreformlandes von 
selbstwirtschaftenden Gutsbesitzern und Bauern, den 
sogenannten s e k u n d ä r e n  L a n d l i e f e r a n t e n ,  
herrührten, während 80 °/o auf die oben angeführten 
vier Gruppen entfielen.

Die Aufbringung von Siedlungsland (Wald und Acker) 
in der Nachkriegsbodenreform Finnlands

(in ha)

S ta a t 656 010
K irche 72 549
G em ein d en 81 860
G ese llsch aften , S tif tu n g en  e tc . 345 066
P riv a te  P e rso n en :

schlecht b ew irsch a f te te  B e trieb e 63 000
B o d en sp ek u lan ten 4 200
„A m a teu r“-L andw irte 148 600
F re iw illig e  L a n d v e räu ß e ru n g 128 000
U br. G uts- u . b ä u e rl . B esitz  (p rog ress . L andabgabe) 374 000

G esam te r L an d an fa ll fü r S ied lungszw ecke 1 873 085

Von diesen fast 1,9 Mill. ha, die bis zum 1. 7. 1951 
aufgesiedelt worden waren, sind allein 1,3 Mill. ha 
Wald, der — wie eingangs schon erwähnt — ein wich-; 
tiger Teil des landwirtschaftlichen Betriebes in Finn

land ist. W eitere 240 000 ha sind Ländereien, die vor
nehmlich durch W aldrodungen erst neu gewonnen 
wurden, und nur 275 000 ha w aren schon vorher als 
Acker genutzt. (Gesamtackerfläche in Finnland n u r ' 
2,5 Mill. ha.)

DURCHFÜHRUNG DER SIEDLUNG

Das anfallende Siedlungsland reichte aus, um bisher 
42 000 selbständige land- und forstwirtschaftliche Be
triebe neu zu errichten, an weitere rund 30 000 be
stehende Kleinbetriebe Landzulagen zu gewähren so
wie für 51 000 Stadtrandsiedlungen Bau- und Garten
land bereitzustellen. Da bei der Siedlung nicht nur 
Flüchtlinge, sondern auch Frontsoldaten sowie Krie
gerwitwen und -waisen Berücksichtigung finden, an 
die allein 15 000 neue Höfe gegeben wurden, sind bis
her erst 80 “/» der ländlichen Flüchtlingsbevölkerung 
wieder seßhaft gemacht worden. Die Ansiedlung der 
verbleibenden 20 "/o steht jedoch innerhalb des näch
sten Jahres zu erwarten. Die Größe der finnischen 
Siedlungshöfe beträg t.im  allgemeinen zwischen 6 und 
15 ha Acker, zusätzlich 20—25 ha Wald, was für die 
Verhältnisse in Finnland eine gesunde Lebensbasis dar
stellt.
Die .technische Durchführung der Siedlung spielte sich 
wie folgt ab; Die oberste Siedlungsbehörde ist das 
Landwirtschaftsministerium, und dieses setzt sogen. 
Bodeneinlösungs- sowie Bodenanweisungsausschüsse 
ein. Den Erstgenannten, deren Hauptaufgabe die Ent
eignung und Taxierung von Siedlungsland ist, gehören 
neben einem Vermessungsingenieur, einem Landwirt 
und einem Förster je  ein V ertreter der Bodenberech
tigten und der Landlieferanten an. Die Bodenanwei
sungsausschüsse wiederum haben die A nträge auf 
Siedlungsland zu bearbeiten und bestehen aus einem 
Landwirt, einem V ertreter der Bodenlieferanten und 
zwei V ertretern der Bodenberechtigten. Beide Aus
schüsse sind jeweils in demselben Bezirk in  engster 
Zusammenarbeit tätig. Prüfungsgerichte als Zwischen
instanzen zwischen Ministerium und Ausschüssen v er
handeln über eventuell angefochtene Beschlüsse der 
Bodeneinlösungskommission und haben neben zwei 
zusätzlichen Juristen eine ähnliche Zusammensetzung 
wie die unteren Instanzen. Aus der Einsetzung dieser 
verschiedenen Institutionen w ird ersichtlich, daß die 
Bodenreform in Finnland im Gegensatz zu den Maß
nahmen in den Ostblockstaaten nach streng dem okra
tischen Gesichtspunkten durchgeführt wurde und man 
sich bemühte, allen Teilen gerecht zu werden.
Die praktische Ausführung der Siedlungsvorhaben ob
liegt den Ansiedlungsausschüssen, die von der finni
schen Landwirtschaftsgesellschaft (nichtstaatlich) ein
gesetzt werden, aber vornehmlich nur überwachende 
Funktion haben. Der Bau der neuen Gehöfte und die 
Urbarmachung von W ald- und Ödland wird nämlich 
grundsätzlich von den Siedlern bzw. deren Beauftrag
ten selbst durchgeführt, weil dieses Verfahren die 
zweckmäßigste Verwendung von Arbeit und Kapital 
des Siedlers sowie auch der staatlichen M ittel gewähr
leistet und somit der Einsatz an öffentlichen Geldern 
so niedrig wie nur irgend möglich gehalten werden 
kann. Man sah in 'der Gewährung von langfristigen
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billigen Krediten die geeignetste Unterstützung zum 
Bauen und Urbarmadien der Siedlungsgüter (Gesetz 
über Finanzierung und Ansiedlung von Umsiedlern 
und Frontsoldaten vom 5. 5. 1945). Um eine elastische 
Behandlung der Kreditanträge sowie persönliche Be
ratung der über das ganze Land verstreuten Siedler zu 
ermöglichen, bediente man sich in der Praxis vornehrn- 
lich der Genossenschaftskassen, Sparkassen, Hypo- 
thekenvereine etc., die unter Aufsicht des Staates die 
Beleihung Vornahmen. Der Staat unterstützte diese 
Form der Beleihung durch Gewährung von Zinsver
gütung an die Banken, damit der Zinsfuß der „pri
vaten“ Darlehen ebenso niedrig wie der aus S taats
mitteln gewährter Kredite gehalten werden konnte. 
Außerdem erhielten diese Finanzierungsinstitute ein 
besonderes Grundhonorar für die Pflege dieser Be
leihungstätigkeit.

SIEDLUNGSKREDITE
Die Darlehnsgewährung erfolgt grundsätzlich nur an 
die Siedler, die wirtschaftlich tatsächlich nicht in 
der Lage sind, aus eigenen M itteln bzw. zu mäßigen 
Bedingungen aus M itteln von privater Hand ihren Hof 
zu errichten-und urbar zu machen. Im Gewährungs
falle kommen folgende Darlehnsarten zur Anwendung:

1. Bodenkaufskredit,
2. Baukredit,
3. Urbarmachurigskredit,
4. Inventarkredit,
5. Elektrifizierungskredit,
6. Saat- und Düngemittelkredit.

Die Inventar- und Elektrifizierungskredite sind m ittel
fristige Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens 
zwölf Jahren, die Saat- und Düngemittelkredite sind 
indes kurzfristig und binnen fünf Jahren rückzahlbar. 
Die übrigen Kredite sind langfristig, haben eine Lauf
zeit von 36 Jahren und sind mit 3 “/» zuzüglich 2 V» 
Amortisation bei fünf Freijahren zu verzinsen.
Da die Errichtung von Siedlungshöfen in Finnland 
grundsätzlich ohne Einschaltung von Siedlungsgesell- 
sdiaften (init relativ hohen Verwaltungskosten und 
häufig mangelnder Initiative!) vor sich ging, erfolgte 
die Übertragung des Hofes an den Siedler oft zunächst 
ohne Gebäude. Auf diesen „kalten“ Höfen errichtete 
der Siedleir dann erst eine behelfsmäßige Wohnung, 
um seine Familie unterzubringen und mit der Kulti-, 
Vierung des Bodens sowie dem allgemeinen Aufbau 
des Gehöftes zu beginnen. Er hatte sich dann selbst 
das nötige Geld hierfür zu beschaffen und mußte zu 
diesem Zweck einen Kreditantrag an die örtliche Ge- 
nossenschafts- oder sonstige Kasse mit den entspre
chenden Kostenvoranschlägen, Grundrissen usw. ein
reichen, damit Fehlinvestitionen von vornherein ver
mieden wurden. Erst nach eingehender Prüfung der 

Art und Umfang der Gewährung
von Siedlungskrediten in Finnland 1945 bis 1951

Art der K redite
- A n zah l d e r  B ew illig te  K red itie ru n g  

b e w illig te n  K re d ite  ’ (in Fm)

B odenkaufskredite 8 161 2 539 416 272
Baukredite 89 399 ' 23 816 962 533
U rbarm adiungskredite 1 685 110 674 230
Inventarkredite 31 236 2 281 445 595
Elektrifizierungskredite 935 39 202 100
Sonstige K red ite 318 299 195 528
Insgesamt 131 734 29 086 896 258

Unterlagen durch die örtlichen Bankinstitute und nach 
Genehmigung des Zentralfinanzierungsinstituts in Hel
sinki wird das Geld bewilligt.
Für die zweckmäßige Verwendung der bewilligten 
Gelder werden vom Staat sogen. Feldbaumeister ein
gesetzt, die gleichzeitig beratende Funktion haben. So
fern der Siedler nicht den allgemeinen Baurichtlinien 
(Typenbau) nachkommt, kann ihm die weitere Kredit
gewährung, die sukzessive erfolgt, verw eigert werden. 
Die Baukosten für m ittelgroße W ohnhäuser sind in
zwischen mit der voranschreitenden Inflation in Finn
land auf 1,2—1,6 Mill. Fm (25 000—30 000 DM) ge
stiegen. Aus Sparsamkeitsgründen hat man stellen
weise die Häuser in Abschnitten gebaut, so daß diese 
schon nach einem Aufwand von 14 000—18 000 DM be
ziehbar sind und der weitere Ausbau späteren Jahren 
Vorbehalten bleiben kann.
Die Gesamtkosten der Nachkriegssiedlung in Finnland 
belaufen sich bis jetzt auf ca. 80 Mrd. Fm (1,6 Mrd. 
DM). W eitere 25 Mrd. Fm werden noch benötigt, um 
die, restlidien Anspruchsberechtigten abzufinden und 

.die Straßenbau-, Entwässerungs- und Rodungspläne 
durchzuführen. So galt es, im Zuge der Bodenreform 
mit staatlichen M itteln 12 000 km W ege — davon die 
Hälfte als Feststraßen — zu bauen. Die Kosten für 
Straßenbau beziffern sich gegenwärtig auf etwa 
14 000 DM je km. Bisher sind etwa 70 "/o des Straßen- 
baüprogramms durchgeführt worden. Eine weitere 
staatliche Aufgabe besteht in der Entwässerung von 
rund 250 000 ha Land, das allerdings nicht nur Sied- 
lungs-, sondern auch sonstiges Land umfaßt und deren 
Unkosten entsprechend der dadurch erfolgenden W ert
steigerung des Bodens zum großen Teil auf die be
treffenden Anlieger umgelegt werden.
Als wichtigste Maßnahme im Zuge der Landsiedlung 
muß neben dem W ohnungsbau die Rodung von W ald 
zur Vergrößerung des knappen Ackerareals ln Finn
land hervorgehoben werden. Durch die Gebietsabtre
tungen an Rußland gingen allein 250 000 ha wertvollen 
Ackerbodens verloren, die nun im Laufe der nächsten 
Jahre durch Urbarmachung von W aldboden zu ersetzen 
sind. Mindestens 30 000 ha jährlicher Rodung sind 
allein erforderlich, um die landwirtschaftliche Nutz
fläche der steigenden Bevölkerungszahl anzupassen. 
Die Rodung stellt eine gewaltige Aufgabe dar, die 
trotz Einsatzes von ca. 10 000 Arbeitskräften mit 
Menschenhand allein nicht ausgeführt werden kann. 
Von den seit dem Kriege insgesamt gerodeten 
60 000 ha W ald wurden mehr , als die Hälfte mechanisch 
mit Hilfe von amerikanischen Spezialmaschinen bewäl
tigt. Die Rodungskosten beziffern sich auf ca. 2000 DM 
je ha. Neben der staatlichen Rodungsarbeit spielt die 
private Rodung der Gutsbesitzer noch eine gewisse 
Rolle, da diese sich hierdurch von der Überlassungs
pflicht von Ackerboden freimachen können, wenn sie 
das iVafache des Areals zur Verfügung stellen.

SIEDLUNGSERGEBNISSE
Betrachten wir nun das bisherige Ergebnis der Nach
kriegssiedlung in Finnland, so läßt sich feststellen, 
daß eine volkswirtschaftlich günstig zu beurteilende 
Vermehrung der klein- und mittelbäuerlichen Betriebe
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eingetreten ist, die naturgemäß zu Lasten der M ittel
und Großbetriebe ging, ohne jedoch letztere völlig zu 
zerschlagen.
Die V eränderung der Betriebsstruktur in der ünnisdien 

Landwirtschaft zwischen 1941 und 1951

G rößenklasse 
Ackerfläche 

in ha

N ach dei land- 
w irtsdiafil. 

Besitzstatistik 
194 L

N ach der Durch
führung des 

Bodenbeschaf- 
fungsgesetzes 

1961

Zu- bzw. A b
nahm e der 

B etriebseinheiten

0,25—  1,00
1.01—  5,00
5.01— 10,00

10.01— 25,00
25.01—  50,00
50.01— 100.00 
ü b e r  100,00

39 644 
107 979 

63 964 
56 308 
12 205 
2 503 

731

65 000 
125 000

85 000
66  000 
11 000

1 500 
200

(+ 2 5  356) 
(+ 1 7  021) 
(+ 21  036) 
(+  9 692) 
(— 1 205) 
(—  1 003) 
(—  531)

Z usam m en +  70 366283 334 353 700
In  d e r T a b e lle  is t  d a s  d az u g e h ö rig e  W a ld lan d , o h n e  d e n  e in  
lan d w irtsch a ftlich e r B e trieb  in  F in n la n d  n ich t d e n k b a r  is t, n icht 
e n th a lte n , es  g ib t k e in e  g e n a u e n  s ta tis tis ch e n  A n g a b e n  h ie rü b e r .

Auf den finnischen Lastena|isgleich, der in vorbild
licher W eise durchgeführt wurde und zu einem so
wohl die V ertriebenen als auch die Einheimischen be
friedigenden Ergebnis geführt hat, kann in diesem Zu
sammenhang nidit näher eingegangen werden. Doch 
sei wenigstens die Frage der Entsdiädigung der Land
eigentüm er herausgestellt. Es erfolgte eine Abfindung 
nach dem Grundsatz des Privateigentums, und zwar in 
Höhe des Landpreises vom Dezember 1944. Die Ent
sdiädigung wurde bei freiwilliger Landabgabe zum 
Teil in bar oder in Schuldverschreibungen, die mit 
einer Goldklausel versehen waren, gezahlt. Bei Ent
eignung wurden allerdings Obligationen in Zahlung

gegeben, die nidit mit einer Goldklausel versehen 
waren. Diese Obligationen konnten zur Zahlung des 
Lastenausgleichs und von Steuern verw andt werden, 
waren aber darüber hinaus zunächst nicht verwertbar. 
— Dife hohe sittliche Einstellung des finnischen Volkes 
zur Frage des Flüchtlingsproblems zeigt sich auch 
darin, daß der Privatbesitz etwa 50 “/» des unter das 
Bodengesetz fallenden Landes freiwillig abgetreten 
hat. Die Flüchtlinge wiederum bestritten die Kosten 
des Landerwerbs, der Gebäude usw. hauptsächlich aus 
den Entschädigungen, die sie für den Verlust ihrer 
früheren Gehöfte erhielten. Diese reichten iin allgemei
nen aus, um die Gesamtkosten der Siedlerstelle zu 
finanzieren. N ur 30 “/» der Gesamtkosten der Siedlun
gen, und zwar vornehmlich solche von Nidit-Flüdit- 
lingen, wurden durch Staatsdarlehen gedeckt.
Nach fünf Jahren gehen die Neusiedlungen in das un
beschränkte Eigentum des Neusiedlers über. Dann 
kann jeder beliebige W eiterverkauf erfolgen, wobei 
der Käufer die Verpflichtungen des Siedlers gegenüber 
dem Staate übernimmt. Der Umfang des Grundeigen
tums ist nicht begrenzt, so daß auch ein Zuerwerb ohne 
staatliche Genehmigung möglidi ist, und zwar nicht 
nur für Siedlerbetriebe, sondern auch für den land
abgabepflichtigen Besitz. Es wird sidi also durdi diese 
großzügige Handhabung eine gewisse „W anderung des 
Bodens zum besseren W irt“ organisch vollziehen, und 
es bleibt jedem „Landmüden“ die Möglichkeit, sich 
durch V erkauf seines Anwesens ein Kapital zwecks 
Verwendung in anderen Berufszweigen zu beschaffen.

D ie neue britische Wirtschaftspolitik
Dr. George j^raham son, London

Als Mr. Churchill Ende O ktober in die Downing 
Street zurückkehrte, w aren nur die Ziele der 

konservativen W irtschaftspolitik bekannt, nicht aber 
die Methoden, mittels derer sie erreicht werden soll
ten. Inzwischen hat, Schatzkanzler Butler eine Reihe 
von nicht gerade sensationellen, aber durchgreifen
den und wirkungsvollen Maßnahmen ergriffen, die 
anzeigen, daß die konservative Regierung w eder an 
die Labour-Therapie der unbedingten Vollbeschäfti
gung noch an die freie M arktwirtschaft kontinentalen 
Stils noch an die kontrollierte Wirtschaftsmobilisie
rung der USA. glaubt, sondern ihren eigenen W eg zu 
gehen gedenkt. Dieser hat der britischen Bevölkerung 
schon manche unangenehm en Überraschungen ge
bracht und wird, w ie Mr. Churchill vor Weihnachten 
ausdrücklich w iederholte, weitere Härten m it sich 
bringen, ehe er — frühestens in drei Jahren — zum 
Erfolg führt. Die neue britische W irtschaftspolitik 
ist also auf lange Sicht berechnet. Sie vermeidet, wie 
es englischer konservativer Denkungsweisei entspricht, 
programmatische Bindungen, nimmt bewußt vorüber
gehend politische Unpopularität in Kauf und sucht, 
durch Schaffung einer günstigen W irtschaftsatmosphäre 
den Zwang zu laufenden direkten Regierungseingriffen 
in das W irtschaftsleben auszuschalten. Von einem Ab

bau der Bewirtschaftung, von dem man w ährend des 
Wahlkampfes so viel hörte, ist allerdings vorläufig 
keine Rede.

ZAHLUNGSBILANZ 
Das drängendste Problem, mit dem sich die konser
vative Regierung sofort nach A m tsantritt zu beschäf
tigen hatte, w ar das Bilanzdefizit des Sterling
blocks, das sich nachgerade zu einem chronischen Lei
den mit regelmäßig alle zwei Jahre w iederkehrenden 
Krisen entwickelt hat. Die britische Zahlungsbilanz 
zeigte im Jahre 1951 ein Defizit von über 500 Mill. £j 
im Oktober, dem schlimmsten Monat, erreichten die 
Gold- und Dollarverluste nicht w eniger als 115 Mill. £. 
Die konservative Regierung ergriff sofort drastische 
Maßnahmen, wie sie dem Ernst der Situation und der 
Stimmung im Lande entsprachen, und sparte 350 Mill. £ 
Devisen jährlich durch Einfuhrbeschränkungen für 
rationierte und unrationierte Lebensmittel, U nterbre
chung der Rohstoffkäufe für Reservevorräte und 
Senkung der D evisenbeträge für Auslandsreisen. 
Diese Maßnahmen sind in erster Linie auf eine Be
reinigung des britischen Defizits in der Europäischen 
Zahlungsunion gerichtet. Das Zahlungsverhältnis mit 
den anderen Sterlingländern, das sich allmählich zu 
einem äußerst schwierigen Teilproblem der britischen
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